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sdm SE 

Sitz München 

ISIN DE000A3CM708 // WKN A3CM70 

 
Einladung zur außerordentlichen Hauptversammlung  
aufgrund des Verlangens einer Aktionärsminderheit  

gemäß Art. 55 der Verordnung (EG) Nr. 2157/2001 des Rates vom 8. Oktober 2001 über 
das Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) (SE-Verordnung), § 50 Abs. 1 SE-

Ausführungsgesetz (SEAG) 

 
Wir laden unsere Aktionäre hiermit zu der am 

 
27. November 2025 um 10:00 Uhr 

 
im H4 Hotel München Messe, Konrad-Zuse-Platz 14, 81829 München, stattfindenden 

außerordentlichen Hauptversammlung der sdm SE („Gesellschaft“) ein. 
 

 

Präambel 

 
Eine Aktionärsminderheit, deren Anteil am Grundkapital der Gesellschaft das gesetzliche 

Quorum von 5 % übersteigt, hat mit Schreiben vom 13. Oktober 2025 gemäß Art. 55 SE-

Verordnung sowie § 50 Abs. 1 SEAG die Einberufung einer außerordentlichen 

Hauptversammlung unter Angabe der nachfolgenden Tagesordnungspunkte verlangt 

(„Einberufungsverlangen“). Dem Einberufungsverlangen kommt die sdm SE hiermit nach.  

 

Die sdm SE stellt klar, dass die Bekanntgabe der nachfolgenden Tagesordnung sowie der 

entsprechenden Beschlussvorschläge dem vorgenannten Verlangen der Aktionärsminderheit 

entspricht und ausschließlich zur Erfüllung der gesetzlichen Vorgaben im Zusammenhang mit 

dem Einberufungsverlangen erfolgt. Die sdm SE selbst verhält sich neutral und weist der guten 

Ordnung halber darauf hin, dass sich der Vorstand die nachfolgenden Inhalte des 

Einberufungsverlangens durch diese Bekanntmachung nicht zu eigen macht.  

 

Entsprechend dem vorgenannten Verlangen der Aktionärsminderheit wird die 

außerordentliche Hauptversammlung mit der nachfolgenden Tagesordnung und den 

nachfolgenden Beschlussvorschlägen eingeladen: 
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I. Tagesordnung 

 
1  über die Abberufung von Aufsichtsratsmitgliedern 

 
Die Aktionärsminderheit schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

1.1 Herr Oliver Haseley wird mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Aufsichtsrats 

abberufen. 

1.2 Herr Arnd Kumpmann wird mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Aufsichtsrats 

abberufen. 

1.3 Herr Frank Hübscher wird mit sofortiger Wirkung als Mitglied des Aufsichtsrats 

abberufen. 

 
2  über die Wahl von Mitgliedern des Aufsichtsrats 

 

Der Aufsichtsrat der Gesellschaft setzt sich gemäß Art. 40 Abs. 2, Abs. 3 SE-Verordnung, 

§ 17 SEAG, § 21 Abs. 3 SE-Beteiligungsgesetz (SEBG), § 9 der Vereinbarung über die 

Beteiligung der Arbeitnehmer (SE-Vereinbarung) und § 15 Abs. 1 der Satzung aus drei von 

der Hauptversammlung zu wählenden Mitgliedern zusammen. 

 

Sofern und soweit die außerordentliche Hauptversammlung eine Abberufung von 

Aufsichtsratsmitgliedern unter Tagesordnungspunkt 1 beschließt, hat eine Neuwahl von 

Aufsichtsratsmitgliedern zu erfolgen.  

 

Gemäß § 15 Abs.4 der Satzung der Gesellschaft hat die Wahl eines Nachfolgers eines vor 

Ablauf der Amtszeit – gleich aus welchem Grunde – ausgeschiedenen Mitglieds des 

Aufsichtsrats, für den Rest der Amtszeit des ausgeschiedenen Mitglieds zu erfolgen, 

soweit die Hauptversammlung die Amtszeit des Nachfolgers nicht abweichend festlegt.  

 

Die Aktionärsminderheit schlägt vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

2.1 Herr Christian Bacherl, Vaterstetten-Baldham, geschäftsführender Gesellschafter 

und Gründer der ACCNITE Partners GmbH und der ACCNITE onDemand GmbH, 

wird ab Beendigung dieser außerordentlichen Hauptversammlung bis zur 

Beendigung der Hauptversammlung, die über seine Entlastung für das 

Geschäftsjahr 2029 entscheidet zum Mitglied des Aufsichtsrats gewählt.  

2.2 Frau Anna Pouskouri-Reiche, Athen, Griechenland, geschäftsführende 

Gesellschafterin der Terra Sacra GmbH, wird ab Beendigung dieser 

außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 

die über ihre Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 entscheidet zum Mitglied des 

Aufsichtsrats gewählt. 
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2.3 Herr Markus Gastinger, München, geschäftsführender Gesellschafter der 

Aristaious Consulting UG (haftungsbeschränkt), wird ab Beendigung dieser 

außerordentlichen Hauptversammlung bis zur Beendigung der Hauptversammlung, 

die über seine Entlastung für das Geschäftsjahr 2029 entscheidet zum Mitglied des 

Aufsichtsrats gewählt. 

 
Angaben gemäß § 125 Abs. 1 Satz 5 AktG: 

Die zur Wahl vorgeschlagenen Kandidaten sind nach den Angaben der 

Aktionärsminderheit Mitglieder in den wie folgt aufgelisteten anderen gesetzlich zu 

bildenden Aufsichtsräten oder vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen: 

 

a) Herr Christian Bacherl: 

- seit 11/2022 – Nagarro SE, (München), stellvertretender Vorsitzender des 

Aufsichtsrats 

b) Frau Anna Pouskouri-Reiche: 

- aktuell keine Mandate 

c) Herr Markus Gastinger: 

- aktuell keine Mandate 

 

Mit Ausnahme der vorstehend angegebenen Mitgliedschaften sind die zur Wahl 

vorgeschlagenen Kandidaten nicht Mitglied in anderen gesetzlich zu bildenden 

Aufsichtsräten oder in vergleichbaren in- und ausländischen Kontrollgremien von 

Wirtschaftsunternehmen.  

 

Lebensläufe der Aufsichtsratskandidaten 

Die Lebensläufe der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten sind dieser Einladung als 

Anlage beigefügt.  

 

Unabhängigkeit der Aufsichtsratskandidaten 

Nach Auskunft der vorgeschlagenen Aufsichtsratskandidaten steht keiner der 

vorgeschlagenen Kandidaten in einer persönlichen oder geschäftlichen Beziehung zur 

Gesellschaft oder deren Konzernunternehmen, den Organen der Gesellschaft oder einem 

wesentlich an der Gesellschaft beteiligten Aktionär.  

  

 
II. Weitere Angaben und Hinweise 

 
1. Voraussetzungen für die Teilnahme an der Hauptversammlung und die Ausübung 

des Stimmrechts 
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Zur Teilnahme an der Hauptversammlung und zur Ausübung des Stimmrechts sind nur 

diejenigen Aktionäre berechtigt, die sich unter Vorlage eines Nachweises ihres Anteilsbesitzes 

bei der Gesellschaft in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) 

rechtzeitig angemeldet haben. 

 
Zum Nachweis der Berechtigung zur Teilnahme und zur Ausübung des Stimmrechts ist ein 

Nachweis des Anteilsbesitzes in deutscher oder englischer Sprache in Textform (§ 126b BGB) 

durch den Letztintermediär gemäß § 67c Abs. 3 AktG ausreichend. Der Nachweis des Anteils-

besitzes hat sich auf den Geschäftsschluss des 22. Tages vor der Hauptversammlung zu 

beziehen (sogenannter Nachweisstichtag), also auf den 

 
5. November 2025, 24:00 Uhr. 

 
Die Anmeldung und der Nachweis des Anteilsbesitzes müssen der Gesellschaft unter der 

Adresse 

 
sdm SE 

       c/o GFEI HV GmbH                     

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: HV@gfei.de 

 
bis spätestens am 

 
20. November, 24:00 Uhr 

 
zugehen. 

 
Gemäß § 123 Abs. 4 S. 5 AktG gilt im Verhältnis zur Gesellschaft für die Ausübung des 

Teilnahme- und Stimmrechts als Aktionär nur, wer den Nachweis des Anteilsbesitzes 

rechtzeitig erbracht hat. Der Umfang des Teilnahme- und Stimmrechts ergibt sich dabei 

ausschließlich aus dem Anteilsbesitz zum Nachweisstichtag. Mit dem Nachweisstichtag geht 

keine Sperre für die Veräußerbarkeit des Anteilsbesitzes einher. 

 
2. Verfahren für die Stimmabgabe durch Bevollmächtigte 

 
Die Aktionäre, die nicht an der Hauptversammlung teilnehmen, können ihr Stimmrecht unter 

entsprechender Vollmachtserteilung durch einen Bevollmächtigten, auch durch z.B. einen 

Intermediär, einen Stimmrechtsberater oder eine Vereinigung von Aktionären, ausüben 

lassen. Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 

erforderlich. 

 

mailto:HV@gfei.de
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Vollmachten, die nicht nach Maßgabe des § 135 AktG an einen Intermediär (wie etwa ein 

Kreditinstitut), eine Aktionärsvereinigung, einen Stimmrechtsberater oder eine andere 

nach Maßgabe des § 135 Abs. 8 AktG gleichgestellte Person erteilt werden, bedürfen der 

Textform (§ 126b BGB). 

 
Ein Formular zur Vollmachtserteilung wird den Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet und 

steht den Aktionären unter der Internetadresse 

 

www.sdm-se.de 

 
zum Download zur Verfügung. 

 
Werden Intermediäre bzw. diesen gemäß § 135 Abs. 8 AktG insoweit gleichgestellte Personen 

oder Vereinigungen (insbesondere Aktionärsvereinigungen und Stimmrechtsberater) 

bevollmächtigt, haben diese die Vollmacht nachprüfbar festzuhalten (§ 135 Abs. 1 Satz 2 

AktG). Wir empfehlen unseren Aktionären, sich bezüglich der Form der Vollmachten mit den 

vorgenannten Personen oder Vereinigungen abzustimmen. 

 
Die Erteilung der Vollmacht oder ihr Widerruf gegenüber der Gesellschaft und der Nachweis 

einer gegenüber einem Bevollmächtigten erteilten Vollmacht oder ihres Widerrufs gegenüber 

der Gesellschaft bedürfen der Textform (§ 126b BGB) und können der Gesellschaft bis zum 

26. November 2025, 24:00 Uhr (Eingang maßgeblich) an folgende Adresse übermittelt werden: 

 
sdm SE 

       c/o GFEI HV GmbH                  

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: HV@gfei.de 

 
Auch am Tag der Hauptversammlung können bis zu dem vom Versammlungsleiter 

festgelegten Zeitpunkt Vollmachten erteilt oder widerrufen werden und der Nachweis hierüber 

gegenüber der Gesellschaft an der Ein- und Ausgangskontrolle zur Hauptversammlung erbracht 

werden. 

 
Bevollmächtigt der Aktionär mehr als eine Person, kann die Gesellschaft gemäß § 134 

Abs. 3 Satz 2 AktG eine oder mehrere von diesen zurückweisen. 

 
Als besonderen Service bieten wir unseren Aktionären an, sich durch von der Gesellschaft 

benannte weisungsgebundene Stimmrechtsvertreter in der Hauptversammlung vertreten zu 

lassen. Auch in diesem Fall sind rechtzeitige Anmeldung und Nachweis des Anteilsbesitzes 

erforderlich. 

 

http://www.sdm-se.de/
mailto:HV@gfei.de
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Diese Stimmrechtsvertreter üben das Stimmrecht im Fall ihrer Bevollmächtigung 

ausschließlich weisungsgebunden aus und sind ohne konkrete Weisung des Aktionärs nicht 

zur Stimmrechtsausübung befugt. Ebenso wenig nehmen die von der Gesellschaft benannten 

Stimmrechtsvertreter Aufträge zum Einlegen von Widersprüchen gegen 

Hauptversammlungsbeschlüsse oder zum Stellen von Fragen oder Anträgen entgegen. 

 
Ein Formular zur Vollmachts- und Weisungserteilung an den Stimmrechtsvertreter wird den 

Aktionären mit der Eintrittskarte übersendet und steht den Aktionären unter der 

Internetadresse 

www.sdm-se.de 

 
zum Download zur Verfügung. 

 
Die Vollmachten und Weisungen für die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter, 

die im Vorfeld der Hauptversammlung erteilt, geändert oder widerrufen werden, sind aus 

organisatorischen Gründen spätestens bis zum 26. November 2025, 24:00 Uhr (Eingang), in 

Textform (§ 126b BGB) an folgende Adresse zu übermitteln: 

 
sdm SE 

        c/o GFEI HV GmbH                           

Ostergrube 11 

30559 Hannover 

E-Mail: HV@gfei.de 

 
Am Tag der Hauptversammlung können die Aktionäre noch bis zu dem vom 

Versammlungsleiter festgelegten Zeitpunkt an der Ein- und Ausgangskontrolle Vollmachten 

und Weisungen an die von der Gesellschaft benannten Stimmrechtsvertreter erteilen, ändern 

oder widerrufen. 

 
3. Ergänzungsverlangen zur Tagesordnung nach Art. 56 SE-Verordnung, § 50 Abs. 2 

SEAG 

 
Aktionäre, deren Anteile zusammen 5 Prozent des Grundkapitals oder den anteiligen Betrag 

von EUR 500.000,00 erreichen, können verlangen, dass Gegenstände auf die Tagesordnung 

gesetzt und bekanntgemacht werden. Jedem neuen Gegenstand muss eine Begründung oder 

eine Beschlussvorlage beiliegen. 

 
Das Verlangen ist schriftlich oder in der elektronischen Form des § 126a BGB (d.h. mit 

qualifizierter elektronischer Signatur) an den Vorstand der Gesellschaft zu richten und muss 

der Gesellschaft bis zum Ablauf des 2. November 2025, 24.00 Uhr, zugegangen sein. 

 
Bitte richten Sie ein entsprechendes Verlangen an die folgende Adresse: 

http://www.sdm-se.de/
mailto:HV@gfei.de
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sdm SE 

Vorstand 

Ranertstr. 5 

81249 München 

E-Mail (mit qualifizierter elektronischer Signatur): investorrelations@sdm-se.de 

 
Die Antragsteller haben nachzuweisen, dass sie zum Zeitpunkt der Antragstellung Inhaber der 

Aktien sind. 

 
4. Gegenanträge und Wahlvorschläge von Aktionären 

 

Gegenanträge im Sinne des § 126 AktG nebst Begründung und Wahlvorschläge im Sinne des 

§ 127 AktG, die nicht begründet werden müssen, werden einschließlich des Namens des 

Aktionärs und einer etwaigen Stellungnahme der Verwaltung unter der Internetadresse 

 
www.sdm-se.de 

 
zugänglich gemacht, wenn sie der Gesellschaft bis zum Ablauf des 12. November 2025, 24.00 

Uhr, unter der Adresse 

 
sdm SE 

Ranertstr. 5 

81249 München 

E-Mail: investorrelations@sdm-se.de  

 
zugehen und die übrigen Voraussetzungen nach § 126 bzw. § 127 AktG erfüllt sind. Eventuelle 

Stellungnahmen der Verwaltung werden ebenfalls unter der genannten Internetadresse 

veröffentlicht. Anderweitig adressierte Gegenanträge von Aktionären bleiben unberücksichtigt. 

 
5. Informationen zum Datenschutz 

 
Die Gesellschaft verarbeitet im Rahmen der Durchführung der Hauptversammlung folgende 

Kategorien personenbezogener Daten von Aktionären, Aktionärsvertretern und Gästen: 

Kontaktdaten (z.B. Name oder die E-Mail-Adresse), Informationen über die von jedem 

einzelnen Aktionär gehaltenen Aktien (z.B. Anzahl der Aktien) und Verwaltungsdaten (z.B. die 

Eintrittskartennummer). Die Verarbeitung von personenbezogenen Daten im Rahmen der 

Hauptversammlung basiert auf Art. 6 Abs. 1 lit. c Datenschutzgrundverordnung (DSGVO). 

Danach ist eine Verarbeitung personenbezogener Daten rechtmäßig, wenn die Verarbeitung 

zur Erfüllung einer rechtlichen Verpflichtung erforderlich ist. Die Gesellschaft ist rechtlich 

verpflichtet, die Hauptversammlung der Aktionäre durchzuführen. Um dieser Pflicht 

nachzugehen, ist die Verarbeitung der oben genannten Kategorien personenbezogener Daten 

unerlässlich. Ohne Angabe ihrer personenbezogenen Daten können sich die Aktionäre der 

http://www.sdm-se.de/
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Gesellschaft nicht zur Hauptversammlung anmelden. 

 
Für die Datenverarbeitung ist die Gesellschaft verantwortlich. Die Kontaktdaten des 

Verantwortlichen lauten: 

 
sdm SE 

Ranertstr. 5 

81249 München 

E-Mail: investorrelations@sdm-se.de 

 
Personenbezogene Daten, die die Aktionäre der Gesellschaft betreffen, werden grundsätzlich 

nicht an Dritte weitergegeben. Ausnahmsweise erhalten auch Dritte Zugang zu diesen Daten, 

sofern diese von der Gesellschaft zur Erbringung von Dienstleistungen im Rahmen der 

Durchführung der Hauptversammlung beauftragt wurden. Hierbei handelt es sich um typische 

Hauptversammlungsdienstleister, wie etwa HV-Agenturen, Rechtsanwälte oder 

Wirtschaftsprüfer. Die Dienstleister erhalten personenbezogene Daten nur in dem Umfang, der 

für die Erbringung der Dienstleistung notwendig ist. 

 
Im Rahmen des gesetzlich vorgeschriebenen Einsichtsrechts in das Teilnehmerverzeichnis 

der Hauptversammlung können andere Teilnehmer und Aktionäre Einblick in die in dem 

Teilnehmerverzeichnis über sie erfassten Daten erlangen. Auch im Rahmen von 

bekanntmachungspflichtigen Tagesordnungsergänzungsverlangen, Gegenanträgen bzw. -

wahlvorschlägen werden, wenn diese Anträge von Aktionären und Aktionärsvertretern gestellt 

werden, ihre personenbezogenen Daten veröffentlicht. 

 
Die oben genannten Daten werden je nach Einzelfall bis zu drei Jahre (aber nicht weniger als 

zwei Jahre) nach Beendigung der Hauptversammlung aufbewahrt und dann gelöscht, es sei 

denn, die weitere Verarbeitung der Daten ist im Einzelfall noch zur Bearbeitung von Anträgen, 

Entscheidungen oder rechtlichen Verfahren in Bezug auf die Hauptversammlung erforderlich. 

 
Für Aktionäre und Aktionärsvertreter gelten die aus Art. 15-21 DSGVO aufgeführten Rechte 

(Recht auf Auskunft über die betreffenden personenbezogenen Daten sowie die Rechte auf 

Berichtigung oder Löschung oder auf Einschränkung der Verarbeitung oder eines 

Widerspruchsrechts gegen die Verarbeitung sowie des Rechts auf Datenübertragbarkeit). Im 

Zusammenhang mit der Löschung von personenbezogenen Daten verweisen wir auf die 

gesetzlichen Aufbewahrungsfristen und den Art. 17 Abs. 3 der DSGVO. 

 
Zur Ausübung der Rechte genügt eine entsprechende E-Mail an investorrelations@sdm-se.de. 

 
Darüber hinaus haben die Aktionäre und Aktionärsvertreter auch das Recht zur Beschwerde 

bei einer Datenschutzaufsichtsbehörde. Diese kann insbesondere bei der 

Datenschutzaufsichtsbehörde entweder des Bundeslandes, in dem der Aktionär seinen 

mailto:investor@s-d-m.de
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Wohnsitz oder ständigen Aufenthaltsort hat, oder des Bundeslandes Bayern, in dem die 

Gesellschaft ihren Sitz hat, eingelegt werden. 

München, im Oktober 2025 

sdm SE 

Der Vorstand 
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Anlage 1: Lebenslauf Christian Bacherl  

Christian Bacherl, geschäftsführender Gesellschafter und Gründer der Beratungsgesellschaft und des SaaS-Anbieters 

ACCNITE sowie stellvertretender Aufsichtsratsvorsitzender der Nagarro SE. Herr Bacherl verfügt über langjährige 

Erfahrung in den Bereichen Unternehmensführung, M&A, Kapitalmarkt und Corporate Governance. Er war zuvor 

Mitglied des Vorstands der Baader Bank AG sowie Head of Equity Capital Markets Germany bei der UniCredit Bank 

AG. Herr Bacherl schloss sein Studium der Betriebswirtschaftslehre an der European Business School, Oestrich 

Winkel, als Diplom-Betriebswirt ab und verfügt über einen B.Sc. in Computer Science von der James Madison 

University, Virginia. 

Persönliche Daten 
Wohnort: Vaterstetten-Baldham 

Beruf: Geschäftsführender Gesellschafter verschiedener GmbHs der ACCNITE Gruppe 
Geburtsjahr:  1973 

Nationalität: deutsch 

 

Aktuelle Mandate 
11/2022 – Aktuell Nagarro SE, München 

stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats 

08/2019 – Aktuell ACCNITE Partners GmbH, Vaterstetten-Baldham 

Geschäftsführender Gesellschafter 

08/2019 – Aktuell ACCNITE onDemand GmbH, Vaterstetten-Baldham 

Geschäftsführender Gesellschafter 

 

Ehemalige Mandate 
bis 02/2019  Baader Bank AG, München 

Mitglied des Vorstands  

bis 02/2019  Baader & Heins Capital Management AG, München 

Mitglied des Aufsichtsrats 

bis 02/2019  Baader Helvea AG, Zürich 

Nicht-exekutives Mitglied des Verwaltungsrats 

 

Berufliche Erfahrung 
2011-2019 Baader Bank AG, München 

Co-head Corporates & Markets, Mitglied des Vorstands (ab 2015) 

2005-2010 Unicredit Bank AG, Deutschland 

Head Equity Capital Markets Germany 

2002-2004 HypoVereinsbank AG 

Head Equity Syndicate 

1997-2001 HypoVereinsbank AG 

Equity Syndicate 

Ausbildung 
1997 European Business School, Oestrich Winkel 

Diplom-Betriebswirt 

1995 James Madison University, Virginia  

B.Sc. Computer Science 
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Anlage 2: Lebenslauf Anna Pouskouri-Reiche  

 

Anna Pouskouri-Reiche, Unternehmerin und früher Managing Director Corporate & Investment Banking Southern 

Europe sowie Country Head Greece bei der UniCredit Bank AG. Frau Pouskouri-Reiche gilt als Expertin für strukturierte 

Finanzierungen und verfügt über ein weitreichendes Netzwerk bei Unternehmens- und öffentlichen Kunden. Frau 

Pouskouri-Reiche schloss ihr Studium der Volkswirtschafslehre an der Ludwig-Maximilians-Universität München als 

Diplom-Volkswirtin ab und ist Absolventin des Advanced Management Program der INSEAD Business School und des 

Advanced Management Program der Harvard Business School. 

 

Persönliche Daten 
Wohnort:  Athen, Griechenland 

Beruf: Geschäftsführende Gesellschafterin 

Geburtsjahr:  1949 
Nationalität:  griechisch 

 

Aktuelle Mandate 
2014 – Aktuell Terra Sacra GmbH / Olive Joy, Freilassing 

CEO (Geschäftsführende Gesellschafterin) 

2022 – Aktuell Alpine One GmbH, München 

Senior Advisor 

 

 

Ehemalige Mandate 
2014-2021 Hellas Capital Leasing S.A., Athen 

Mitglied des Aufsichtsrats 

2011-2022 Nireus Aquaculture S.A. Koropi 

Mitglied des Aufsichtsrats 

2005-2009 Intracom Holdings S.A. Athen 

Mitglied des Aufsichtsrats 

 

 

 

Berufliche Erfahrung 
1979-2010 Unicredit (HypoVereinsbank, Bayrische Vereinsbank), Deutschland und Griechenland 

Managing Director Corporate & Investment Banking Southern Europe, Country Head 

Greece 

 

Ausbildung 
2001 Harvard Business School 

Advanced Management Program 

1988 INSEAD 

Advanced Management Course 

1976-1978 Technische Universität München, München 

Aufbaustudium Stadt- und Regionalplanung 

1969-1973 Ludwig-Maximilian-Universität, München 

Diplom-Volkswirtin 
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Anlage 3: Lebenslauf Markus Gastinger  

Markus Gastinger, Unternehmensberater und Interim Manager mit umfassender Erfahrung in M&A, Controlling, 

Finanzen, Restrukturierung und Organfunktionen. Er ist geschäftsführender Gesellschafter der Aristaious Consulting 

UG (haftungsbeschränkt) in München und verfügt über langjährige operative und strategische Führungserfahrung in 

mittelständischen und börsennotierten Unternehmen. Herr Gastinger schloss sein Studium der Betriebswirtschafslehre 

an der Ludwig-Maximilians-Universität München als Diplom-Kaufmann ab und ist Fachdozent für 

Unternehmensführung/Führung und Organisation an der Fresenius Hochschule München. 

Persönliche Daten 
Wohnort:  München 

Beruf: Geschäftsführender Gesellschafter Aristaious Consulting UG, München 

Geburtsjahr:  1967 
Nationalität:  deutsch 

 

Aktuelle Mandate 
04/2019 – Aktuell Fresenius Hochschule, München 

Honorardozent 

01/2015 – Aktuell Aristaious Consulting UG (haftungsbeschränkt), München 

Geschäftsführender Gesellschafter 

 

Ehemalige Mandate 
10/2001 - 08/2015 Gap Consulting Group, München 

Geschäftsführender Gesellschafter 

07/2000 - 01/2002 my-de AG, München 

Vorstandsvorsitzender (Gesellschafter) 

 

Berufliche Erfahrung 
05/1998 - 04/2000 Siemens Financial Service GmbH, München 

Bereichsleiter Asset Management Bayern (Key Account) 

09/1997 - 04/1998 PNY Technology GmbH, Hallbergmoos 

Vertriebsleitung Deutschland und Russland (Key Account) 

11/1994 - 08/1997 Giesecke & Devrient GmbH, München / Washington D.C. (USA) 

Controller Operatives ganzheitliches Controlling 

 

Interimsmanagement 
03/2019 - 02/2020 sdm Sicherheitsdienste München GmbH & Co.KG, München 

Head of Controlling 

11/2014 - 07/2015 Cassona SE, Frankfurt 

Vorstand / CFO 

04/2012 - 07/2015 Escha GmbH, Staig 

Beteiligungsmanagement / Controlling 

03/2011 - 08/2012 Agilpharma GmbH, Mindelheim 

Controlling / stellvertretender Geschäftsführer 

10/2001 - 03/2003 Ayiko Europe GmbH, München 

Managing Partner 

05/2001 - 10/2001 M&A Management AG, Unterhaching 

Partner / Senior Consultant 

 

Ausbildung 
01/2022 – 09/2023 Zugspitzakademie, München 

Ausbildung zum systemischen Coach (NLP Master Coach) 

01/1995 Ludwig-Maximilians-Universität, München 

Diplom-Kaufmann 


